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Beratungsvorlage zu TOP 4 
 
STIMMENVERTEILUNG GÖZ 
 
 
Der Zweckverband Gewerbepark Breisgau gehört zu den Gründungsmitgliedern des 
„Grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverbandes Mittelhardt-Oberrhein“. Im Jahre 2007 
wurde durch ein Schreiben der Zweckverbandsverwaltung an den grenzüberschreitenden 
Verband mitgeteilt, dass folgende Personen den Gewerbepark Breisgau vertreten: 
 
  1) Landrat Jochen Glaeser 
  2) Bürgermeister Bernd Gassenschmidt 
  3) Bürgermeister Peter Jehle 
 
Alle o. a. Personen sind schon lange nicht mehr im Amt. Die Nachfolgeregelung wurde so 
gelöst, dass die jeweiligen Amtsnachfolger diese Funktion einnehmen. 
 
Bei der vergangenen örtlichen Prüfung wurde uns der Hinweis gegeben, dass nach dem 
GKZ i. V. m. der Verbandssatzung der Gewerbepark Breisgau durch den Verbandsvorsit-
zenden sowie den Verbandsdirektor vertreten wird. Diese Regelung soll nunmehr umge-
setzt werden. Die Verwaltung schlägt vor, die oder den jeweilige(n) Landrat/in des Landkrei-
ses Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Sitz zu belassen. Dies ist allein schon aufgrund 
des dort vorhandenen Stabsbereichs mit den Europabeauftragten sinnvoll. Die weiteren 
zwei Stimmen/Sitze werden vom jeweiligen Verbandsvorsitzenden und Verbandsdirektor 
des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau wahrgenommen. Eine geordnete Beschluss-
fassung muss nicht durchgeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die o. a. Neuregelung zur Kenntnis. 
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